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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.02.1972

Norm

AußStrG §16 BIII2e

HRV §13 Abs3

HRV §21

HRV §40

Rechtssatz

Die Au6assung, daß die Umwandlung einer Zweigniederlassung in ein von der bisherigen Hauptniederlassung völlig

unabhängiges und im Rang gleichgeordnetes Unternehmen einer Aufhebung der bisherigen Zweigniederlassung

gleichkomme und im Sinne des § 40 Z 5 Abs 4 lit c HRV als Aufhebung der Zweigniederlassung und diese nunmehr als

selbständiges Unternehmen in ein neues Registerblatt einzutragen sei, steht weder mit einer ausdrücklichen und

klaren gegenteiligen gesetzlichen Regelung noch mit den Grundprinzipien des Rechtes im Widerspruch.
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